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  Öffentliche Bekanntmachungen 
 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen in den  
Sommerferien 2013 

08. Juli 2013 bis 16. August 2013 
 

Ortsverwaltung Öffnungszeiten 

Altstadt keine Änderung der Öff-
nungszeiten 

Bretzenheim mittwochs vormittags ge-
schlossen 

Drais 08. bis 26. Juli OV ge-
schlossen - Pässe in der 
OV-Lerchenberg 

Ebersheim keine Änderung der Öff-
nungszeiten 

Finthen keine Änderung der Öff-
nungszeiten 

Gonsenheim donnerstags ab 16 Uhr 
geschlossen 

Hartenberg/Münchfeld keine Änderung der Öff-
nungszeiten 

Hechtsheim dienstags nachmittags ge-
schlossen 

Laubenheim keine Änderung der Öff-
nungszeiten 

Lerchenberg 29. Juli bis 16. August ge-
schlossen - Pässe in der 
OV-Drais 

Marienborn keine Änderung der Öff-
nungszeiten 

Mombach keine Änderung der Öff-
nungszeiten 

Neustadt Hinweis unter Öffnungszei-
ten Ortsverwaltungen im 
Internet beachten 

Oberstadt 08.Juli bis 26. Juli dienstags 
und mittwochs vormittags 
geschlossen 

Weisenau keine Änderung der Öff-
nungszeiten 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung hat der Stadt Mainz den Entwurf der Fort-
schreibung des Abfallwirtschaftsplanes Rheinland-Pfalz, Teil-
plan Siedlungsabfälle zugeleitet, damit dieser für einen Monat 
für die Öffentlichkeit zugänglich ausgelegt wird. 
 
Der Teilplan Siedlungsabfälle ist in der Zeit vom 05.08.2013 
bis 04.09.2013 bei der Stadtverwaltung Mainz, Umweltamt in 
der Geschwister-Scholl-Straße 4, Haus A, Zimmer 44, 
montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
freitags von 8.00 bis 13.00 ausgelegt und kann dort eingese-
hen werden. 
 
Der Text des Teilplanes kann unter der Internetadresse 
www.mwkel.rlp.de/siedlungsabfallplan auch im Internet ein-
gesehen werden. 
 
Bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist kann ge-
genüber dem Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Ener-
gie und Landesplanung unter der Adresse Stiftstraße 9, 55116 
Mainz, schriftlich oder per Mail an die Adresse  
siedlungsabfallplan@mwkel.rlp.de Stellung genommen wer-
den. 
 
Mainz, den 02.08.2013 
 
 
 
Katrin Eder 
Beigeordnete 

......................................................................... 
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